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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Falten und/oder Stapeln von Wäschestücken

(57) Vorrichtungen zum Falten und Stapeln von Wä-
schestücken sind üblicherweise so ausgebildet, dass die
einer Falteinrichtung (11) nachgeordnete Stapeleinrich-
tung (13) nur gefaltete Wäschestücke abstapeln kann.
Es kommt aber beispielsweise bei Servietten (10) vor,
dass diese individuell von Hand später gefaltet werden.
Die großflächigen ungefalteten Wäschestücke können
mit Stapeleinrichtungen (13) bekannter Vorrichtungen
zum Falten und/oder Stapeln von Wäschestücken nicht

abgestapelt werden. Problematisch ist außerdem das
Längsfalten kleiner Wäschestücke wie Servietten (10).

Die Erfindung sieht es vor, jede Querfaltstation (17,
18) der Falteinrichtung (11) und die Stapeleinrichtung
(13) mit einer Arbeitsbreite zu versehen, die der Arbeits-
breite der Längsfaltstation (16) entspricht, sodass vor al-
lem ungefaltete Servietten (10) durch die Vorrichtung hin-
durchtransportierbar und auch abstapelbar sind. Das
Längsfalten von Servietten (10) wird dadurch verbessert,
dass diese pneumatisch längsgefaltet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Falten
und/oder Stapeln von Bekleidungsstücken gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Des Weiteren betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Betrieb einer Falt- und Sta-
peleinrichtung für Wäschestücke gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 6. Außerdem betrifft die Erfindung
Vorrichtungen zum Falten und/oder Stapeln von Wä-
schestücken gemäß den Oberbegriffen der Ansprüche
7 bzw. 11.
[0002] Wäschestücke werden in gewerblichen Wä-
schereien nach dem Glätten, insbesondere Mangeln,
maschinell gefaltet und gestapelt. Bei kleinen Flachwä-
scheteilen wie Servietten, Geschirrtüchern, Kissenbezü-
gen, Mitteldecken, Schürzen und ähnlichen, kommt es
vor, dass sie ungefaltet abgestapelt werden müssen. Das
gilt beispielsweise bei Servietten, die vielfach vom Nutzer
individuell gefaltet werden.
[0003] Bekannte Vorrichtungen zum Falten und/oder
Stapeln von Wäschestücken verfügen über eine der Falt-
einrichtungen nachgeordnete Stapeleinrichtung, die
über eine Arbeitsbreite verfügt, die nur für gefaltete Wä-
schestücke ausreicht, aber nicht für größere ungefaltete
Wäschestücke. Damit können daher nur gefaltete Wä-
schestücke abgestapelt werden.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Falten und/oder
Stapeln von Wäschestücken, insbesondere kleinen
Flachwäscheteilen, zu schaffen, die universell einsetz-
bar sind.
[0005] Ein erstes Verfahren zur Lösung der eingangs
genannten Aufgabe weist die Maßnahmen des An-
spruchs 1 auf. Demnach ist vorgesehen, dass die Wä-
schestücke pneumatisch längsgefaltet werden. Umzu-
faltende Längsrandbereiche der Wäschestücke werden
so ohne mechanische Einflussnahme gefaltet. Das
pneumatische Längsfalten schont die Wäschestücke
und ist mit geringem baulichen Aufwand realisierbar. Da-
durch lassen sich kompakte Längsfaltstationen realisie-
ren. Die Wäschestücke können außerdem unbeeinträch-
tigt ohne eine Längsfaltung die Längsfaltstation durch-
laufen, wozu nur die Druckluftversorgung zum pneuma-
tischen Längsfalten unterbrochen zu werden braucht.
[0006] Bevorzugt ist es vorgesehen, beim Längsfalten
außenliegende Längsrandbereiche des Wäschestücks
pneumatisch um die Faltschablonen zu falten, und zwar
bevorzugt nacheinander durch zeitversetztes Aktivieren
der Druckluftversorgung zum pneumatischen Falten des
jeweiligen Längsrandbereichs. Dadurch kann zunächst
jeder beliebige erste Längsrandbereich gefaltet und der
zweite Längsrandbereich anschließend gegen den be-
reits gefalteten ersten Längsrandbereich gefaltet wer-
den.
[0007] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist es vorgesehen, das pneumatische Längsfal-
ten mit Luftstrahlen, insbesondere Druckluftstrahlen, vor-
zunehmen. Vorzugsweise dienen zum pneumatischen

Längsfalten in Längsfaltrichtung verlaufende Düsenrei-
hen. Diese Düsenreihen können den jeweiligen Längs-
randbereich über seine gesamte Länge (in Längsfaltrich-
tung gesehen) erfassen und ihn druckluftgeführt um die
Faltschablonen herum legen.
[0008] Bevorzugt ist es vorgesehen, zum Längsfalten
jedes Längsrandbereichs des Wäschestücks zwei unter-
schiedlich gerichtete Düsenreihen zu verwenden. Dabei
ist bevorzugt eine Düsenreihe nach oben gerichtet und
die andere Düsenreihe quer gerichtet, und zwar von au-
ßen auf den jeweiligen Längsrandbereich des Wäsche-
stücks. Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens heben zunächst die nach oben gerichteten Luft-
strahlen der betreffenden Düsenreihe den Längsrandbe-
reich an, um so die Längsfaltung zu unterstützen, bevor
quergerichtete Luftstrahlen der betreffenden Düsenreihe
den Längsrandbereich zur Mitte der Längsfaltstation bla-
sen und dabei den Längsrandbereich um die betreffende
Faltschablone herum legen.
[0009] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung des Ver-
fahrens ist vorgesehen, zwischen den Faltschablonen
unterhalb der Wäschestücke ein Vakuum zu erzeugen,
wodurch der zwischen den Faltschablonen liegende un-
gefaltete mittlere Bereich der Wäschestücke auf einer
Unterlage, insbesondere einen Transportgurt oder meh-
rere nebeneinanderliegende Transportgurte zum Hin-
durchtransportieren der Wäschestücke durch die Längs-
faltstation, fixiert werden. Dadurch können die Wäsche-
stücke beim Längsfalten und/oder Weitertransport nicht
verrutschen. Vor allem aber wird vom Vakuum der bereits
gefaltete erste Längsrandbereich flach liegend auf den
ungefalteten mittleren Bereich der Wäschestücke fixiert,
damit hierauf faltenfrei der zweite Längsrandbereich ab-
gelegt werden kann. Bei gestärkten Servietten wird so
vermieden, dass der gefaltete erste Längsrandbereich
aufspringt, bevor auch der zweite Längsrandbereich
längsgefaltet worden ist. Auch nach dem Längsfalten
werden beide umgefalteten Längsrandbereiche auf dem
mittleren Bereich des jeweiligen Wäschestücks fixiert,
damit diese beim Weitertransport durch die Längsfaltsta-
tion nicht aufspringen.
[0010] Ein weiteres Verfahren zur Lösung der ein-
gangs genannten Aufgabe weist die Maßnahmen des
Anspruchs 6 auf. Hierbei kann es sich auch um eine Wei-
terbildung des zuvor beschriebenen Verfahrens handeln.
Dieses Verfahren dient zum Betrieb einer kombinierten
Falt- und Stapeleinrichtung für Wäschestücke. Dieses
Betriebsverfahren sieht es vor, die Wäschestücke unge-
faltet durch die Falteinrichtung zu transportieren und
auch ungefaltet von der Stapeleinrichtung abzustapeln.
Es ist so möglich, beispielsweise Servietten, die vom
späteren Anwender erst individuell gefaltet werden, un-
gefaltet abzustapeln. Das Verfahren ermöglicht es, die
zum Abstapeln gefalteter Wäschestücke dienende Sta-
peleinrichtung zu verwenden, um hiermit auch ungefal-
tete Wäschestücke abzustapeln.
[0011] Eine Vorrichtung zur Lösung der eingangs ge-
nannten Aufgabe weist die Merkmale des Anspruchs 7
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auf. Demnach verfügt die Längsfaltstation über minde-
stens eine Blasdüsenreihe zum Längsfalten der Wä-
schestücke. Im Normalfall sind gegenüberliegende
Längsrandbereiche der Wäschestücke nacheinander
umfaltbar, sodass sie übereinander auf den Mittelteilen
der Wäschestücke zu liegen kommen. Dann ist jedem
Längsrandbereich mindestens eine Blasdüsenreihe zu-
geordnet. Durch diese können zeitversetzt die sich auf
gegenüberliegenden Längsseiten der Wäschestücke
befindenden Längsrandbereiche auf das Mittelteil der
Wäschestücke umgefaltet werden. Die Blasdüsenreihen
ermöglichen eine Längsfaltung ohne direkten Kontakt zu
den Wäschestücken. Außerdem sind die Düsen hinsicht-
lich der Intensität, der Gestalt und/oder der Richtung der
von ihnen ausgehenden Druckluftstrahlen auf einfache
Weise beliebig veränderbar, um zur optimalen Längsfal-
tung zu führen. Vor allem ist es möglich, durch Unterbre-
chung der Druckluftzufuhr zu den Blasdüsen der Blas-
düsenreihen bestimmte Wäschestücke durch die Längs-
faltstation hindurchtransportieren, ohne dass sie dabei
längsgefaltet werden.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Vor-
richtung weist die Längsfaltstation an gegenüberliegen-
den Längsseiten jeweils zwei parallele und voneinander
beabstandete Faltschablonen auf, wobei neben dem äu-
ßeren Längsrand jeder Faltschablone mindestens eine
parallele zum jeweiligen Längsrand verlaufende Blasdü-
senreihe angeordnet ist. Vorzugsweise sind zwei Blas-
düsenreihen außen neben dem jeweiligen außenliegen-
den Längsrand jeder Faltschablone vorgesehen, wobei
die Blasdüsenreihen parallel zueinander und zum Längs-
rand der jeweiligen Faltschablone verlaufen. Dadurch
stehen mehrere Blasdüsenreihen zum Längsfalten jedes
Längsrandbereichs des Wäschestücks zur Verfügung.
Dadurch ist ein präziseres und zuverlässiges Falten der
Längsränder der Wäschestücke gewährleistet.
[0013] Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Blasdü-
senreihen, die der jeweiligen Faltschablone zugeordnet
sind, unterschiedlich gerichtete Druckluftstrahlen erzeu-
gen. Vorzugsweise erzeugt eine dichter am äußeren
Längsrand der jeweiligen Faltschablone liegende Blas-
rohrreihe nach oben gerichtete Druckluftstrahlen, wäh-
rend eine weiter außenliegende Blasrohrreihe eine zur
Mitte der Längsfaltstation, insbesondere zur Faltscha-
blone, gerichtete Druckluftstrahlen erzeugt. Diese Druck-
luftstrahlen sind etwa horizontal oder leicht zur Horizon-
talen geneigt. Durch diese Anordnung der beiden jeder
Faltschablone zugeordneten Blasrohrreihen wird der zu
faltende Längsrandbereich zunächst von seiner Auflage,
insbesondere einem Förderer zum Hindurchtransportie-
ren der Wäschestücke durch den Längsfaltbereich, an-
gehoben und erst dann durch die horizontalen oder leicht
geneigt zur Horizontalen verlaufende Druckluftstrahlen
der äußeren Blasdüsenreihe um die Faltschablonen her-
um gelegt. Die inneren Blasdüsenreihen mit nach oben
gerichteten Druckluftstrahlen dienen so zur Unterstüt-
zung, insbesondere der Vorbereitung, des Längsfaltens
der Längsrandbereiche der Wäschestücke. Vorzugswei-

se werden zeitversetzt erst aufwärtsgerichtete Luftstrah-
len erzeugt und erst danach - oder mit gezielter zeitlicher
Überlappung - horizontale oder leicht zur Horizontalen
geneigte Luftstrahlen.
[0014] Eine besonders vorteilhaft weitergebildete Vor-
richtung weist zwischen den beabstandeten Faltschablo-
nen Saugmittel auf. Diese Saugmittel dienen zum pneu-
matischen Fixieren von sich zwischen den Faltschablo-
nen befindenden Bereiche der Wäschestücke. Es wird
so ein Verschieben der Wäschestücke beim Längsfalten
vermieden. Außerdem werden von den Saugmitteln zu-
mindest die zuerst längsgefalteten Längsfaltbereiche der
Wäschestücke zurück- bzw. niedergehalten, damit fal-
tenfrei die danach umzulegenden gegenüberliegenden
Längsrandbereiche der Wäschestücke längsgefaltet
werden können. Das Saugmittel zwischen den Faltscha-
blonen sorgt auch für eine Vermeidung eines Aufsprin-
gens der längsgefalteten Wäschestücke, indem die um
die Faltschablonen herum gelegten Längsrandbereiche
der Wäschestücke zuverlässig übereinanderliegend ge-
halten werden.
[0015] Eine weitere Vorrichtung zur Lösung der ein-
gangs genannten Aufgabe, wobei es sich auch um eine
bevorzugte Weiterbildung der zuvor beschriebenen Vor-
richtung handeln kann, weist die Merkmale des An-
spruchs 10 auf. Bei dieser Vorrichtung ist es vorgesehen,
dass die Längsfaltstation und die mindestens eine Quer-
faltstation zum ungefalteten Hindurchtransportieren der
Wäschestücke ausgebildet sind und außerdem die Sta-
peleinrichtung so ausgebildet ist, dass sie ungefaltete
Wäschestücke aufnehmen kann. Dadurch ist es möglich,
auch ungefaltete Wäschestücke mit der Falteinrichtung
abzustapeln, indem die Falteinrichtung so bemessen ist,
dass sie nicht nur eine kleinere Fläche aufweisende ge-
faltete Wäschestücke aufnehmen kann sondern auch
ungefaltete Wäschestücke, die gegenüber gefalteten
Wäschestücken eine größere Fläche aufweisen.
[0016] Es ist bevorzugt vorgesehen, dass die Stapel-
einrichtung eine Arbeitsbreite aufweist, die der Breite des
ungefalteten Wäschestücks entspricht und/oder die Ar-
beitsbreite der Stapeleinrichtung so groß ist wie die Ar-
beitsbreite der Falteinrichtung. Dadurch können alle Wä-
schestücke mit einer Größe, die durch die Falteinrichtung
hindurchtransportierbar sind, auch von der Stapelein-
richtung abgestapelt werden. Da die Falteinrichtung üb-
licherweise mindestens im Bereich der Längsfaltstation
so breit sein muss wie die ungefalteten Wäschestücke,
die auf der Falteinrichtung faltbar sein sollen, können
auch ungefaltete Wäschestücke den Stapler passieren
und von diesem gestapelt werden.
[0017] Gemäß einem weiteren wesentlichen Merkmal
der Erfindung ist denkbar, dass die Längsfaltstation und
auch jede Querfaltstation der Falteinrichtung eine glei-
che Arbeitsbreite aufweist, sodass durch die mindestens
eine Querfaltstation auch ungefaltete Wäschestücke, die
in der Längsfaltstation nicht mit einer Längsfaltung ver-
sehen worden sind, durchlaufen können. Dadurch ist es
möglich, dass ungefaltete Wäschestücke die Längsfalt-
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station und jede Querfaltstation der Falteinrichtung, aber
auch die Stapeleinrichtung ungefaltet passieren können.
[0018] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Vorrichtung
sieht es vor, dass die vorzugsweise einzige angetriebene
Umlenktrommel eines Förderers der Falt- und Stapelein-
richtung und bei mehreren angetriebenen Umlenktrom-
meln alle Umlenktrommeln einen Antrieb aufweisen, der
sich innerhalb der Breite der jeweiligen Umlenktrommel
befindet. Auf diese Weise steht die gesamte Breite der
Falteinrichtung und der Stapeleinrichtung als Arbeits-
breite zur Verfügung. Der Antrieb der mindestens einen
Umlenktrommel vergrößert die Breite der Falteinrichtung
und der Stapeleinrichtung dadurch nicht in einer Weise,
dass die Gesamtbreite der Falteinrichtung und der Sta-
peleinrichtung größer ist als ihre Arbeitsbreite. Auf diese
Weise ist es möglich, mehrere nebeneinander angeord-
nete Vorrichtungen hinter einer mehrbahnig betriebenen
Mangel oder dergleichen anzuordnen. Jede Falteinrich-
tung bedient dann eine Bahn der Mangel, wobei eine
solche Anzahl Falteinrichtungen dicht an dicht nebenein-
ander angeordnet wird, die der Anzahl der Bahnen der
Mangel entspricht.
[0019] Des Weiteren ist es bevorzugt vorgesehen,
dass die Stapeleinrichtung mindestens einen schwenk-
baren Ablegeflügel aufweist, dessen Schwenkwelle mit
einem Antrieb versehen ist, der innerhalb der Breite der
Schwenkachse angeordnet ist. Dadurch wird vom An-
trieb der Schwenkwelle mindestens eines Ablegeflügels
die Arbeitsbreite der Stapeleinrichtung nicht vergrößert.
Die Stapeleinrichtung kann auf diese Weise eine über
ihre gesamte Breite durchgehende Arbeitsbreite aufwei-
sen.
[0020] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher er-
läutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Falten und Stapeln von
Wäschestücken in einer Prinzipdarstellung,

Fig. 2 einen schematischen Querschnitt durch einen
Längsfaltbereich der Vorrichtung der Fig. 1,

Fig. 3 einen Querschnitt analog zur Fig. 2 bei einem
angehobenen Längsrandbereich eines Wä-
schestücks,

Fig. 4 einen Querschnitt analog zur Fig. 3 bei teilweise
längsgefaltetem Längsrandbereich des Wä-
schestücks,

Fig. 5 einen weiteren Querschnitt analog zu den Fig.
3 und 4 bei vollständig längsgefaltetem Wä-
schestück,

Fig. 6 eine schematische Seitenansicht eines Quer-
faltbereichs der Vorrichtung vor einer ersten
Querfaltung,

Fig. 7 eine Darstellung des Querfaltbereichs analog
zu Fig. 6 vor einer zweiten Querfaltung,

Fig. 8 eine Darstellung analog zu den Fig. 6 und 7, und

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung einer Stapel-
station der Vorrichtung der Fig. 1 bis 8.

[0021] Die Figuren zeigen eine kombinierte Falt- und
Stapelvorrichtung, die zum Falten und anschließendem
Stapeln von Wäschestücken dient. Die gezeigte Vorrich-
tung ist besonders geeignet zum Falten und Stapeln von
kleinen Flachwäschestücken, wie beispielsweise Servi-
etten 10. Anhand dieser werden die Vorrichtung und das
erfindungsgemäße Verfahren im Folgenden näher erläu-
tert, ohne dass die Erfindung hierauf beschränkt sein soll.
[0022] Die gezeigte kombinierte Falt- und Stapelvor-
richtung ist beispielsweise hinter einer nicht gezeigten
Mangel angeordnet. Bei mehrbahnigen Mangeln, auf de-
nen mehrere Servietten 10 oder andere kleine Flachwä-
schestücke nebeneinander liegend gleichzeitig geman-
gelt werden können, sind mehrere gleiche dicht an dicht
nebeneinander stehend angeordnete kombinierte Falt-
und Stapelvorrichtungen vorgesehen. Dazu verfügt jede
Falt- und Stapelvorrichtung über eine Breite, die der Brei-
te einer Bahn der Mangel entspricht. Beispielsweise sind
hinter einer vierbahnigen Mangel vier gleiche kombinier-
te Falt- und Stapelvorrichtungen unmittelbar nebenein-
ander angeordnet, die über eine Gesamtbreite verfügen,
die der Arbeitsbreite der Mangel entspricht.
[0023] Die Falt- und Stapelvorrichtung verfügt über ei-
ne Falteinrichtung 11 und eine in Durchlaufrichtung 12
der Servietten 10 durch die Vorrichtung darauffolgende
Stapelvorrichtung 13. Vor der Falteinrichtung 11 befindet
sich ein Übergabeförderer 14, der die aus der Mangel
kommenden gemangelten Servietten 10 in Durchlauf-
richtung 12 zur Falteinrichtung 11 transportiert. Hierbei
handelt es sich im gezeigten Ausführungsbeispiel um ei-
nen Gurtförderer mit mehreren mit Abständen nebenein-
ander angeordneten, schmalen Gurten 15, die umlau-
fend angetrieben werden. Die Falteinrichtung 11 und die
Stapeleinrichtung 13 verfügen auch über Förderer, und
zwar mehrere in Durchlaufrichtung 12 nahtlos aneinan-
der anschließende Förderer, von denen die Servietten
10 in Durchlaufrichtung 12 zunächst durch die Faltein-
richtung 11 und anschließend durch die darauffolgende
Stapeleinrichtung 13 transportierbar sind. Auf diese För-
derer wird nachfolgend einzeln näher eingegangen.
[0024] Die Falteinrichtung 11 verfügt am Anfang über
eine Längsfaltstation 16 und dahinter zwei in Durchlauf-
richtung 12 folgende Querfaltstationen, nämlich eine er-
ste Querfaltstation 17 und eine darauffolgende zweite
Querfaltstation 18. Die Erfindung ist auf eine solche Falt-
einrichtung 11 nicht beschränkt. Sie bezieht sich viel-
mehr auf abgewandelte Falteinrichtungen mit nur einer
einzigen Querfaltstation oder nur einer Längsfaltstation,
also ohne Querfaltstation.
[0025] In der Längsfaltstation 16 wird die Serviette 10
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gleichzeitig mit zwei parallelen Längsfaltungen verse-
hen, die sich in Durchlaufrichtung 12 erstrecken. Bei je-
der Querfaltstation 17 und 18 wird die Serviette 10 nach
der Längsfaltung nacheinander mit jeweils einer quer zur
Durchlaufrichtung 12 sich erstreckenden Querfaltung
versehen.
[0026] Die Falteinrichtung 11 verfügt über einen sich
über die gesamte Längsfaltstation 16 durchgehend er-
streckenden Längsfaltförderer 19, der vorzugsweise wie
der Übergabeförderer 14 aus mehreren mit Abstand ne-
beneinander liegenden schmalen Gurten 15 verfügt. Mit
geringem Abstand über dem Längsfaltförderer 19 befin-
den sich zwei vorzugsweise gleich ausgebildete Falt-
schablonen 20, 21. Die länglichen, streifenförmigen Falt-
schablonen 20, 21 erstrecken sich in Durchlaufrichtung
12. Gebildet sind die Faltschablonen 20, 21 vorzugswei-
se aus Edelstahl, insbesondere rostfreiem Edelstahl. Die
parallelen Faltschablonen 20, 21 sind voneinander be-
abstandet, und zwar so, dass sie gleich weit von der Mitte
22 der Längsfaltstation 16 entfernt sind. Zueinander ge-
richtete innere Längskanten 23 der Faltschablonen 20,
21 und voneinander weg gerichtete äußere Längskanten
24 der Faltschablonen 20, 21 verlaufen parallel zueinan-
der und somit allesamt parallel zur Durchlaufrichtung 12.
Infolge der gleich breiten Ausbildung der Faltschablonen
20 und 21 verfügen ihre äußeren Längskanten 24 auch
über gleiche Abstände zur Mitte 22 der Längsfaltstation
16 (Fig. 2). Zur Anpassung an unterschiedlich große Wä-
schestücke und auch unterschiedlich große Servietten
10 kann der Abstand der Faltschablonen 20, 21 in an
sich bekannter Weise verändert werden, und zwar
gleichmäßig, sodass beide Faltschablonen 20, 21 stets
gleich weit von der Mitte 22 der Längsfaltstation 16 ent-
fernt sind.
[0027] Ein zwischen den inneren Längskanten 23 lie-
gender Bereich einer Lauffläche 25 für die Gurte 15 ist
luftdurchlässig ausgebildet. Dieser luftdurchlässige Be-
reich der Lauffläche 25 ist mit Unterdruck beaufschlagbar
durch eine unterhalb der Lauffläche 25 angeordnete,
nicht gezeigte Saugkammer. Dadurch wird zwischen den
Faltschablonen 20 und 21 ein nach unten gerichteter
Luftsog erzeugt, der zum Fixieren der Servietten 10 bei
der Längsfaltung und/oder nach der Längsfaltung dient.
[0028] Außen neben jeder Faltschablone 20 und 21 ist
im gezeigten Ausführungsbeispiel mit ausreichendem
Abstand neben den Faltschablonen 20 und 21 Blasluft-
reihen vorgesehen. Diese werden erzeugt durch längli-
che, gerade Blasrohre 26, 27 auf gegenüberliegenden
Seiten der Längsfaltstation 16. Die vorzugsweis gleich
ausgebildeten, insbesondere gleich langen Blasrohre
26, 27 erstrecken sich über die gesamte Länge der
Längsfaltstation 16, verlaufen also alle parallel zur
Durchlaufrichtung 12. Die Blasrohre 26 und 27 verfügen
über eine Reihe aus einer Vielzahl mit gleichen Abstän-
den voneinander angeordneten Blasdüsen bzw. Luftdü-
sen. Unterhalb der Lauffläche 25 liegende Blasrohre 26
erzeugen einen sich ausgehend von den Blasdüsen er-
weiternden Druckluftkegel 28, der aufwärts gerichtet ist.

Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Druckluftke-
gel 28 aller Blasrohre 26 leicht zur Mitte 22 geneigt. Die
Blasrohre 26 sind mit einem solchen Abstand (in hori-
zontaler Richtung) von der äußeren Längskante 24 der
jeweiligen Faltschablone 20 und 21 entfernt, dass der
Druckluftkegel 28 etwa mittig unter dem seitlich gegen-
über der jeweiligen Faltschablone 20 bzw. 21 vorstehen-
de umzufaltenden äußeren Längsrandbereich 29 der
Serviette 10 auftreffen. Längliche schlitzartige Durchbrü-
che der Lauffläche 25 ermöglichen den Durchtritt der
Druckluftkegel 28 durch die Lauffläche 25. Die Blasrohre
27 sind weiter außen neben der jeweiligen Faltschablone
20 und 21 angeordnet als die Blasrohre 26. Die Blasrohre
27 sind so gerichtet, dass die aus ihren Blasdüsen bzw.
Luftdüsen austretenden Druckluftkegel 31 etwa horizon-
tal zur Mitte 22 gerichtet sind. Im gezeigten Ausführungs-
beispiel verlaufen die Druckluftkegel 28 bezogen auf ihre
Längsmittelachse in Richtung zur Mitte 22 etwas zur
Lauffläche 25 hin geneigt. Die Blasrohre 27 sind mit ei-
nem solchen Abstand gegenüber der Lauffläche 25 an-
geordnet, dass sie die Längsrandbereiche 29 der Servi-
etten 10 etwa mittig und vorzugsweise größtenteils be-
aufschlagen.
[0029] In der Mitte über der Längsfaltstation 16 ist ein
in Durchlaufrichtung 12 verlaufendes, rinnenartiges Leit-
blech 32 ortsfest angeordnet. Das Leitblech 32 verfügt
über zwei gegensinnig schräg gerichtete Schenkel, die
an den unteren Enden durch einen horizontalen Steg ver-
bunden sind. Das rinnenartige Leitblech 32 ist dadurch
nach oben offen. Die gegensinnig schräg gerichteten
Schenkel dienen zur Führung der pneumatisch von den
Druckluftkegeln 31 der Blasrohre 26 und 27 um die Falt-
schablonen 20, 21 gefalteten äußeren Längsrandbereich
29 der Servietten 10.
[0030] Die in Durchlaufrichtung 12 auf die Längsfalt-
station 16 mit Abstand folgenden Querfaltstationen 17
und 18 weisen jeweils ein Faltschwert 33, 34, einen Quer-
faltförderer 35, 36 und einen beide Querfaltstationen 17
und 18 bedienenden Hauptförderer 37 auf. Zumindest
der Hauptförderer 37 ist genauso breit wie der Längsfalt-
förderer 19 der Längsfaltstation 16. Dadurch kann der
Hauptförderer 37 auch ungefaltete Servietten 10 weiter-
transportieren. Der Hauptförderer 37 verfügt über ein
nicht gezeigten reversierbaren Antrieb, um die zu falten-
den Servietten 10 wahlweise in die erste Querfaltstation
17 bzw. die zweite Querfaltstation 18 oder nacheinander
in die erste Querfaltstation 17 und anschließend in die
zweite Querfaltstation 18 zu transportieren. Ein Ober-
trum 38 des Hauptförderers 37 ist in der Gestalt verän-
derbar durch eine von einem schwenkbaren Hebelme-
chanismus auf- und abbewegbare Stützrolle 40. Die
Stützrolle 40 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel etwa
mittig zwischen den gegenüberliegenden Umlenktrom-
meln 41, 42 des Hauptförderers 37 angeordnet. Eine die-
ser Umlenktrommeln 41 und 42 ist antreibbar durch vor-
zugsweise einen innenliegenden Trommelmotor oder ei-
nen Riementrieb von einem unter der betreffenden Um-
lenktrommel 41, 42 angeordneten Antrieb, insbesondere
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Elektromotor.
[0031] Der Querfaltförderer 35 der ersten Querfaltsta-
tion 17 ist beim hier gezeigten Ausführungsbeispiel vom
hinteren Teil des Längsfaltförderers 19 der Längsfaltsta-
tion 16 gebildet. Der in Durchlaufrichtung 12 darauffol-
gende Querfaltförderer 36 ist als ein separater Förderer
mit mehreren voneinander beabstandeten umlaufenden
Gurten 15 gebildet. Der Querfaltförderer 36 weist im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel eine gleiche Breite auf wie
der Hauptförderer 37; er kann gegebenenfalls aber auch
schmaler sein. Zwischen gegenüberliegenden Endberei-
chen des Hauptförderers 37 und den darüber liegenden
Endbereichen der Querfaltförderer 35 und 36 sind bei
hoch gefahrener Stützrolle 40 ein erster Querfaltspalt 43
und ein in Durchlaufrichtung 12 dahinter liegender zwei-
ter Querfaltspalt 44 gebildet durch die Endbereiche der
über dem Obertrum 38 des Hauptförderers 37 angeord-
neten Querfaltförderer 35 und 36. Mit den Querfaltspal-
ten 43 und 44 arbeiten das Faltschwert 33 der ersten
Querfaltstation 17 und das Faltschwert 34 der zweiten
Querfaltstation 18 in an sich bekannter Weise zusam-
men. Dazu sind die Faltschwerter 33, 34 an um Dreh-
achsen 45 verschwenkbaren Hebelarmen 46 befestigt.
[0032] An das Ende des Hauptförderers 37 schließt
übergangslos die Stapeleinrichtung 13 an. Die Stapel-
einrichtung 13 verfügt über einen direkt hinter dem Ende
des Hauptförderers 37 angeordneten Zuförderer 47 aus
mit Abstand nebeneinander liegenden umlaufenden
Gurten 15, einen in Durchlaufrichtung 12 auf den Zuför-
derer 47 folgenden Hubtisch 48 und einen auf den Hub-
tisch 48 in Durchlaufrichtung 12 folgenden Speicherför-
derer 49. Der Hubtisch 48 weist einen auf- und abbeweg-
baren Stapelförderer 50 aus mehreren nebeneinander
liegenden Gurten 15 auf. Der Zuförderer 47, der Spei-
cherförderer 49 und der Stapelförderer 50 weisen etwa
die gleiche Breite, insbesondere Arbeitsbreite, auf. Diese
Breite des Zuförderers 47, des Speicherförderers 49 und
des Stapelförderers 50 entspricht der Breite des Längs-
faltförderers 19 und des Hauptförderers 37, wodurch die
Stapeleinrichtung 13 zum Abstapeln ungefalteter Servi-
etten 10 geeignet ist. In den Figuren nicht gezeigten An-
triebe des Zuförderers 47, des Speicherförderers 49 und
des Stapelförderers 50 sind im Bereich der Arbeitsbreite
dieser Förderer angeordnet. Beispielsweise können die
Antriebe als Trommelmotoren der angetriebenen Um-
lenktrommeln des Zuförderers 47, des Speicherförderers
49 und des Stapelförderers 50 ausgebildet sein. Es ist
auch denkbar, die angetriebenen Umlenktrommeln des
Zuförderers 47, des Speicherförderers 49 und des Sta-
pelförderers 50 unabhängig voneinander indirekt anzu-
treiben durch Riementriebe, wobei die jeweilige Treibrie-
men zwischen benachbarten Gurten 15 der angetriebe-
nen Umlenktrommeln angeordnet sind. Ein Antriebsmo-
tor für den Tragriemen befindet sich zwischen den Enden
der jeweiligen Umlenktrommel, und zwar vorzugsweise
unterhalb derselben.
[0033] Am Obertrum des Zuführförderers 47 sind plat-
tenartige Ablegeflügel 51 zugeordnet, die zwischen je-

weils zwei voneinander beabstandeten Gurten 15 sich
befinden. Die im gezeigten Ausführungsbeispiel drei Ab-
legeflügel 51 sind an zum Hubtisch 48 weisenden Ende
verbunden durch eine gemeinsame Schwenkwelle 52,
durch die die Ablegeflügel 51 herum etwa 180° ver-
schwenkbar sind in eine Position über dem Stapelförde-
rer 50. Die Schwenkwelle 52 wird durch einen zwischen
ihren Enden liegenden Drehantrieb, vorzugsweise einen
pneumatischen Drehantrieb, betätigt. Dieser Drehan-
trieb treibt indirekt die Schwenkwelle 52 durch beispiels-
weise einen Riementrieb an. Der Riementrieb und der
Schwenkantrieb befinden sich innerhalb der Arbeitsbrei-
te der Stapeleinrichtung 13, insbesondere des Zuförde-
rers 47 und des Stapelförderers 50.
[0034] Die Ablegeflügel 51 weisen nicht gezeigte Mittel
zur Fixierung einer gefalteten oder ungefalteten Serviette
10 auf. Insbesondere können gefaltete oder ungefaltete
Servietten 10 durch Unterdruck auf den Ablegeflügeln
51 zumindest dann gehalten werden, wenn diese die ge-
faltete oder ungefaltete Serviette 10 zur Übergabe auf
den Stapelförderer 50 um 180° gegen denselben ver-
schwenken.
[0035] Das erfindungsgemäße Verfahren wird nach-
folgend unter Bezugnahme auf die zuvor beschriebene
Vorrichtung erläutert:
[0036] Jeweils eine gemangelte und auch ungefaltete
Serviette 10 wird mittels des Übergabeförderers 14 von
der Mangel in Durchlaufrichtung 12 zur Falteinrichtung
11 1 transportiert. Vom Längsfaltförderer 19 der Faltein-
richtung 11 wird die ungefaltete Serviette 10 unter den
Faltschablonen 20 und 21 hindurch in Durchlaufrichtung
12 durch die Längsfaltstation 16 transportiert. Dabei be-
findet sich ein von den äußeren Längskanten 24 der Falt-
schablonen 20, 21 begrenzter Mittelbereich 53 der noch
ungefalteten Serviette 10 mit gegenüberliegenden längs-
gerichteten Längsrandbereichen 29 unter den Faltscha-
blonen 20 und 21. Dabei befindet sich ein zwischen den
inneren Längskanten 23 der beabstandeten Faltschablo-
nen 20, 21 liegender mittlerer Abschnitt des Mittelbe-
reichs 53 der Serviette 10 frei liegend zwischen den Falt-
schablonen 20, 21. Dieser frei liegende Mittelabschnitt
der ungefalteten Serviette 10 wird durch Vakuum auf
dem Längsfaltförderer 19 fixiert, und zwar entweder wäh-
rend des gesamten Längsfaltvorgangs oder zumindest
nach der erfolgten Längsfaltung, um die auf dem Mittel-
bereich 53 gefalteten Längsrandbereiche 29 der Servi-
ette 10 im übereinanderliegenden Zustand über den Mit-
telbereich 53 zu fixieren. Das Längsfalten erfolgt konti-
nuierlich während der Längsfaltförderer 19 die Serviette
10 durch die Längsfaltstation 16 transportiert.
[0037] Die Blasrohre 26, 27 werden zum Falten der
Längsrandbereiche 29 sowohl untereinander als auch
auf jeder Seite der Längsfaltstation 16 zeitversetzt betä-
tigt, indem zunächst ein erster Längsfaltbereich 29 pneu-
matisch um die Faltschablone 20 herum umgelegt und
auf dem Mittelbereich 53 abgelegt wird und anschließend
der zweite Längsrandbereich 29 auf der gegenüberlie-
genden Seite der Längsfaltstation 16 um die Faltscha-
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blone 21 herum pneumatisch auf den zuerst gefalteten
Längsrandbereich 29 umgeklappt und abgelegt wird.
Beim pneumatischen Falten jedes Längsrandbereichs
29 werden die Blasrohre 26 und 27 auf der jeweiligen
Seite der Längsfaltstation 16 entweder gleichzeitig oder
zeitversetzt nacheinander mit Druckluft versorgt. Bevor-
zugt im letztgenannten Falle treten zunächst aus dem
Blasrohr 26 der betreffenden Seite der Längsfaltstation
16 nach oben gerichtete Druckluftkegel 28 aus, um den
betreffenden Längsrandbereich 29 der Serviette 10 vom
Längsfaltförderer 19 abzuheben. Später, nämlich zeit-
versetzt, wird das einer Reihe etwa horizontaler Druck-
luftkegel 28 erzeugende Blasrohr 27 mit der Druckluft
beaufschlagt. Dabei wird der jeweilige Längsrandbereich
29 von der Seite um die betreffende Faltschablone 20
bzw. 21 herum längsgefaltet über den Mittelbereich 53
der Serviette 10 oder den zuvor längsgefalteten ersten
Längsrandbereich 29 der Serviette 10. Während das seit-
lich zur Mitte 22 der Längsfaltstation 16 gerichtete Druck-
luftkegel 31 erzeugende Blasrohr 27 mit Druckluft ver-
sorgt wird, kann die Druckluftzufuhr zum Blasrohr 26 un-
terbrochen werden. Es ist auch denkbar, nach dem an-
fänglichen Anheben des Längsrandbereichs 29 durch
die nach oben gerichteten Druckluftkegel 31 des Blas-
rohrs 26 beide Blasrohre 26 und 27 mit Druckluft zu ver-
sorgen. Die gleichzeitige Druckluftversorgung beider
Blasrohre 26, 27 kann zeitlich gestaffelt sein, indem die
Druckluftversorgung des Blasrohrs 26 unterbrochen
wird, bevor die Druckluftversorgung des Blasrohrs 27
aufhört. Nachdem der erste Längsrandbereich 29 in vor-
stehend beschriebener Weise längsgefaltet worden ist,
erfolgt auf gleiche Weise das Längsfalten des gegen-
überliegenden zweiten Längsrandbereichs 29 der Servi-
ette 10.
[0038] Beim Längsfalten beider Längsrandbereiche
29 dient das rinnenartige Leitblech 32, insbesondere die
schräg gerichteten Schenkel desselben, zur Führung
insbesondere eines freien längsgerichteten Endbereichs
des jeweiligen Längsrandbereichs 29.
[0039] Nachdem beide Längsrandbereiche 29 mit
Überlappung auf dem Mittelbereich 53 umgefaltet wor-
den ist, also die Längsfaltung erfolgt ist, werden die um-
gefalteten Längsrandbereiche 29 durch Unterdruck zwi-
schen den Faltschablonen 20 und 21 zusammengehal-
ten, damit sie sich beim Weitertransport in den Querfalt-
bereich nicht verziehen und auch nicht aufspringen.
[0040] Die längsgefaltete Serviette 10 wird vom
Längsfaltförderer 19 zum Hauptförderer 37 der Querfalt-
stationen 17 und 18 transportiert. Der Hauptförderer 37
transportiert die längsgefaltete Serviette 10 so zwischen
die beiden Querfaltstationen 17 und 18, dass an der er-
sten Querfaltstation 17 eine erste Querfaltung erfolgen
kann (Fig. 3). Dazu wird die Transportrichtung des Haupt-
förderers 37 reversiert, wenn etwa zwei Drittel der Länge
der längsgefalteten Serviette 10 sich auf den Hauptför-
derer 37 befindet. Während das den ersten Querfaltför-
derer 35 bildende hintere Ende des Längsfaltförderers
19 weiter in Durchlaufrichtung 12 angetrieben wird, be-

wegt sich dann das Obertrum des Hauptförderers 27 ge-
gen die Durchlaufrichtung 12. Durch gleichzeitiges Ein-
schwenken des ersten Faltschwerts 33 in den ersten
Querfaltspalt 43 erfolgt die erste Querfaltung. Danach
wird die etwa mittige Stützrolle 40 des Obertrums des
Hauptförderers 37 etwas nach unten geschwenkt, wo-
durch der erste Querfaltspalt 43 ein Stück geöffnet wird.
Durch Reversieren des Hauptförderers 37 wird jetzt die
mit der ersten Querfaltung versehenen Serviette 10 vom
Hauptförderer 37 wieder in Durchlaufrichtung 12 trans-
portiert in die zweite Querfaltstation 18. Dabei läuft das
voraneilende und noch nicht quergefaltete Vorderteil der
Serviette 10 auf den hinteren Querfaltförderer 36 auf (Fig.
4). Wenn das noch nicht quergefaltete Vorderteil der Ser-
viette 10 sich auf dem hinteren Querfaltförderer 36 be-
findet, wird das Faltschwert 34 der zweiten Querfaltsta-
tion 18 in den zweiten Querfaltspalt 44 geschwenkt und
dabei die zweite Querfaltung der Serviette 10 vorgenom-
men.
[0041] Die zwei Mal quer gefaltete und somit vollstän-
dig gefaltete Serviette 10 verlässt angetrieben vom
Hauptförderer 37 durch den zweiten Querfaltspalt 44 hin-
durch die Falteinrichtung 11 (Fig. 5). Die einmal längs-
gefaltete und zweimal quergefaltete Serviette 10 wird
dann vom Hauptförderer 37 zum Zuförderer 47 der Sta-
peleinrichtung 13 transportiert. Der Zuförderer 47 posi-
tioniert die gefaltete Serviette 10 über den Ablegeflügeln
51. Die vorzugsweise durch Unterdruck auf den Ablege-
flügeln 51 fixierte Serviette 10 wird nun von den Ablege-
flügeln 51 durch eine Verschwenkung derselben um etwa
180° auf den Stapelförderer 50 des Hubtisches 48 der
Stapeleinrichtung 13 abgelegt. Dabei wird die erste ge-
faltete Serviette 10 direkt auf dem Stapelförderer 50 ab-
gelegt, während nachfolgende Servietten 10 über die je-
weils zuvor abgelegten Servietten 10 abgestapelt wer-
den, wodurch ein Stapel 54 gefalteter Servietten 10 ent-
steht.
[0042] Sobald der Stapel 54 die gewünschte Anzahl
gefalteter Servietten 11 aufweist, wird der Stapel 54 vom
Stapelförderer 50 des Hubtisches 48 an den in Durch-
laufrichtung 12 folgenden Speicherförderer 49 überge-
ben.
[0043] Dadurch, dass mindestens der Hauptförderer
37, der Zuförderer 47, der Speicherförderer 49 und der
Stapelförderer 50 eine solche Arbeitsbreite aufweisen,
dass sie ungefaltete Servietten 10 aufnehmen können,
vorzugsweise die genannten Förderer über etwa die glei-
che Arbeitsbreite verfügen, können mit der zuvor be-
schriebenen Vorrichtung Servietten 10 oder andere klei-
ne Flachwäschestücke auch ungefaltet gestapelt wer-
den. Dann wird die jeweilige Serviette 10 im flach liegen-
den Zustand ungefaltet vom Längsfaltförderer 19 durch
die Längsfaltstation 16 transportiert, also die Blasrohre
26 und 27 beim Durchlauf der Serviette 10 durch die
Längsfaltstation 16 nicht betätigt. Der Längsfaltförderer
19 übergibt die ungefaltete Serviette 10 an den Haupt-
förderer 37 der Querfalteinrichtung. Der Hauptförderer
37 transportiert die ungefaltete Serviette 10 ohne Betä-
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tigung der Faltschwerter 33 und 34, ohne dass er gegen
die Durchlaufrichtung 12 reversiert wird, direkt zum Zu-
förderer 47 der Stapeleinrichtung 13. Dabei wird die un-
gefaltete Serviette 10 vom Hauptförderer 37 auf den Zu-
förderer 47 übergeben. Vom Zuförderer 47 erfolgt durch
Verschwenken der Ablegeflügel 51 das Abstapeln der
jeweils ungefalteten Serviette 10 auf den Stapelförderer
50 des Hubtisches 48 bzw. darauf schon abgelegte un-
gefaltete Servietten 10. Zu diesem Zweck sind die Able-
geflügel 51 so bemessen, dass sie eine ungefaltete Ser-
viette 10 nahezu vollständig aufnehmen und faltenfrei
zum Abstapeln auf den Stapelförderer 50 oder darauf
bereits liegende ungefaltete Servietten 10 verschwenken
können.
[0044] Sobald ein Stapel mit einer entsprechenden
Anzahl ungefalteter Servietten 10 gebildet worden ist,
wird dieser vom Stapelförderer 50 auf den Speicherför-
derern 49 am Ende der Stapeleinrichtung 13 transpor-
tiert, wodurch der Stapelförderer 50 des Hubtisches 48
frei wird zur Bildung eines neuen Stapels ungefalteter
Servietten 10 oder eines Stapels 54 gefalteter Servietten
10.

Bezugszeichenliste:

[0045]

10 Serviette

11 1 Falteinrichtung

12 Durchlaufrichtung

13 Stapeleinrichtung

14 Übergabeförderer

15 Gurt

16 Längsfaltstation

17 erste Querfaltstation

18 zweite Querfaltstation

19 Längsfaltförderer

20 Faltschablone

21 Faltschablone

22 Mitte

23 innere Längskante

24 äußere Längskante

25 Lauffläche

26 Blasrohr

27 Blasrohr

28 Druckluftkegel

29 Längsrandbereich

30 Durchbruch

31 Druckluftkegel

32 Leitblech

33 Faltschwert

34 Faltschwert

35 Querfaltförderer

36 Querfaltförderer

37 Hauptförderer

38 Obertrum

40 Stützrolle

41 Umlenktrommel

42 Umlenktrommel

43 erster Querfaltspalt

44 zweiter Querfaltspalt

45 Schwenkachse

46 Hebelarm

47 Zuförderer

48 Hubtisch

49 Speicherförderer

50 Stapelförderer

51 Ablegeflügel

52 Schwenkwelle

53 Mittelbereich

54 Stapel
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Falten und/oder Stapeln von Wä-
schestücken, wobei die Wäschestücke von einer
Falteinrichtung (11) mindestens längsgefaltet und/
oder von einer Stapeleinrichtung (13) abgestapelt
werden, dadurch gekennzeichnet, dass das
Längsfalten pneumatisch vorgenommen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass längs zu faltende äußere Längs-
randbereiche (29) der Wäschestücke pneumatisch
um Faltschablonen (20, 21) gefaltet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das pneumatische Längsfalten
mit Druckluftstrahlen erfolgt, vorzugsweise längs zu
den zu faltenden Längsrandbereiche (29) verlaufen-
den Druckluftstrahlreihen.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beim Längs-
falten jedes Längsrandbereichs (29) des Wäsche-
stücks zwei unterschiedlich gerichtete Druckluft-
strahlreihen dienen, vorzugsweise eine nach oben
gerichtete Druckluftstrahlreihe und eine quer gerich-
tete Druckluftstrahlreihe.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
Faltschablonen (20, 21) die Wäschestücke.fixiert
werden, vorzugsweise pneumatisch durch Unter-
druck.

6. Verfahren zum Betrieb einer Falt- und Stapeleinrich-
tung für Wäschestücke, womit die Wäschestücke
gefaltet und anschließend abgestapelt werden, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wäschestücke
ungefaltet durch die Falteinrichtung (11) transpor-
tierbar sind und die ungefalteten Wäschestücke von
der Stapeleinrichtung abgestapelt werden.

7. Vorrichtung zum Falten und/oder Stapeln von Wä-
schestücken mit einer Falteinrichtung (11) und einer
in Durchlaufrichtung (12) der Wäschestücke durch
die Falteinrichtung (11) derselben nachgeordneten
Stapeleinrichtung (13), wobei die Falteinrichtung
(11) mindestens eine Längsfaltstation (16) mit Falt-
schablonen (20, 21) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Längsfaltstation (16) minde-
stens eine Druckluftdüsenreihe zum Längsfalten der
Wäschestücke zugeordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Längsfaltstation (16) zwei par-
allele, beabstandete Faltschablonen (20, 21) auf-
weist, wobei neben der äußeren Längskante (24)
jeder Faltschablone (20, 21) mindestens eine paral-

lel zur jeweiligen Längskante (24) verlaufende
Druckluftstrahlreihe angeordnet ist, vorzugsweise
zwei parallele Druckluftstrahlreihen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckluftstrahlreihen ge-
genüberliegende und seitlich gegenüber den Falt-
schablonen (20, 21) vorstehende Längsrandberei-
che (29) der Wäschestücke pneumatisch um die
Faltschablonen (20, 21) herumfalten, wozu außen
neben jeder Faltschablone (20, 21) eine Druckluft-
strahlreihe zur Erzeugung nach oben gerichteter
Luftstrahlen und/oder eine Druckluftstrahlreihe zur
Erzeugung zur jeweiligen Faltschablone (20, 21) ge-
richteten, vorzugsweise etwa horizontal gerichteten,
Luftstrahlen.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den Falt-
schablonen (20, 21) Mittel zum pneumatischen Fi-
xieren von sich zwischen den Faltschablonen (20,
21) in Bereichen der Wäschestücke befinden.

11. Vorrichtung zum Falten und/oder Stapeln von Wä-
schestücken mit einer Falteinrichtung (11) und einer
in Durchlaufrichtung (12) der Falteinrichtung (11)
nachfolgenden Stapeleinrichtung (13), wobei die
Falteinrichtung (11) mindestens eine Längsfaltstati-
on (16) und mindestens eine Querfaltstation (17, 18)
aufweist, insbesondere nach einem oder mehreren
der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Längsfaltstation (16) und die mindestens
eine Querfaltstation (17, 18) zum Hindurchtranspor-
tieren ungefalteter Wäschestücke in Durchlaufrich-
tung (12) ausgebildet sind und von der Stapelein-
richtung (13) ungefaltete Wäschestücke aufnehm-
bar und abstapelbar sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stapeleinrich-
tung (13) eine Arbeitsbreite aufweist, die der Breite
der ungefalteten Wäschestücke entspricht und/oder
die Arbeitsbreite der Stapeleinrichtung (13) der Ar-
beitsbreite der Längsfaltstation (16) der Falteinrich-
tung (11) bzw. der gesamten Falteinrichtung (11)
entspricht.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass eine oder jede ange-
triebene Umlenktrommel eines Förderers, insbeson-
dere eines Zuförderers (47), eines Speicherförde-
rers (49) und/oder eines Stapelförderers (50) der
Stapeleinrichtung (13), einen Antrieb aufweist, der
sich innerhalb der Breite der jeweiligen Umlenktrom-
mel befindet.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stapeleinrich-
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tung (13) mindestens einen schwenkbaren Ablege-
flügel (51) aufweist, der um eine quer zur Durchlauf-
richtung (12) verlaufende Schwenkwelle (52) ver-
schwenkbar ist, wobei die Schwenkwelle (52) mit ei-
nem Antrieb versehen ist, der innerhalb der Breite
der Schwenkwelle (52) und/oder der Arbeitsbreite
der Stapeleinrichtung (13) angeordnet ist.
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